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Ü B E R S I C H T    M.: 1:10000

 Bahnanlage 
   
Zur Gewährleistung eines ausreichenden Immissionsschutzes gegenüber den  
Beeinträchtigungen aus der Bahnanlage sind in den Wohn- und Aufenthaltsräumen  
der Gebäude (in den gekennzeichneten Bereichen entlang der Bahnlinie)  
passive Lärmschutzmaßnahmen gemäß den Anforderungen der DIN 4109 Tabelle 8 -  
Lärmpegel-bereich 1 und 2 - entsprechend einem Schalldamm-Maß R`w.res von  
mindestens 30 dB für die Fassaden mit Ausrichtung zu den gekennzeichneten 
Baufensterberenzungen vorzusehen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8. Grünordnerische Festsetzungen 
  
8.1 Ortsrandeingrünung (A 1/A 2 und A 6) 
  
 Auf den festgesetzten Flächen (A 1) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  

sonstigen Bepflanzungen, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ist eine Anpflanzung  
von Gehölzen als freiwachsende Hecke mit Kräutersaum anzulegen und dauerhaft  
zu erhalten.   

  
 Der Anteil der Gehölzflächen muß mindestens 45 % betragen. Der 

übrige Bereich ist als Wildkrautfläche zu entwickeln.  
Die Gehölzpflanzungen sind gemäß den Festsetzungen des  
landschaftspflegerischen Fachbeitrages durchzuführen 

  
 Auf den gekennzeichneten Flächen (A 2) zum Anpflanzen von Bäumen,  

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, gemäß § 9 Abs. 1  Nr. 25a BauGB ist  
eine Anpflanzung von Gehölzen als freiwachsende Hecke mit Kräutersaum  
anzulegen und dauerhaft zu erhalten.  

  
 Der Anteil der Gehölzflächen muß mindestens 47 % betragen. Der  

übrige Bereich ist als Wildkrautfläche zu entwickeln.  
  
 Die Gehölzpflanzungen sind gemäß den Festsetzungen des  

landschaftspflegerischen Fachbeitrages durchzuführen.  
  
 Auf den gekennzeichneten Flächen (A 6) zum Anpflanzen von Bäumen,  

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, gemäß § 9 Abs. 1  Nr. 25a BauGB  
entlang der Bahnlinie ist eine Anpflanzung von Gehölzen als freiwachsende Hecke  
mit Kräutersaum anzulegen und dauerhaft zu erhalten.   

  
 Der Anteil der Gehölzflächen muß mindestens  52 % betragen. Der  

übrige Bereich verbleibt als Brache. 
  
 Die Maßnahmen sind gemäß den Festsetzungen des  

landschaftspflegerischen Fachbeitrages durchzuführen.  
  
8.2 Ausgleichsflächen 
 Schleider Grund (A 3) 
  
 Die festgesetzten Flächen (A 3) zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  

Boden, Natur und Landschaft, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind gemäß den  
Festsetzungen des landschaftspflegerischen Begleitplanes herzurichten. 

  
 Flächenaufteilung:      mind.  3 % Wald 

                        mind. 13 % Gehölze 
                        max.  77 % Brache 
                        max.   5 % teilversiegelte Wegefläche  
                        mind.  2 % wechselfeuchte Fläche 

  
 Regenrückhaltebecken (A 4) 
  
 Das innerhalb der Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die  

Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB anzulegende  
Regenrückhaltebecken ist gemäß den Festsetzungen des landschaftspflegerischen  
Fachbeitrages naturnah herzurichten.  

 
 

 

 Die an das Regenrückhaltebecken angrenzenden Flächen (A 4)  
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind gemäß den  
Festsetzungen des landschaftspflegerischen Fachbeitrages  
herzurichten. 

 

Hinweis: 
Die Gebäudefassaden, an denen mit Richtwertüberschreitungen zu rechnen ist,  
sind im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB gekennzeichnet. 
   
Die gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Immissionsverhältnisse für  
den Umsiedlungsstandort Otzenrath/Spenrath (Nr. GJ/21/98/BP/47) vom  
November1998 wurde vom Büro IBK-Kals, Herzogenrath angefertigt und liegt der  
Begründung des Bebauungsplanes als Anlage bei. 
 

 Flächenaufteilung:       mind. 42 % Wald 
                        mind.   1 % Gehölze 
                        max.  54 % Brache 
                        mind.   1 % wechselfeuchte Fläche 
                        max.   2 % teilversiegelte Wegefläche 

  
 Übergang zwischen Regenrückhaltebecken und Lärmschutzwall (A 5) 
  
 Als Verbindung zwischen den Flächen des Regenrückhaltebeckens  

und dem festgesetzten Lärmschutzwall entlang der A 44 ist gemäß  
den Festsetzungen des landschaftspflegerischen Fachbeitrages auf  
der festgesetzten Fläche (A 5) zum Schutz, zur Pflege und zur  
Entwicklung von Natur und Landschaft, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20  
BauGB, ein Biotopverbund durch die Anpflanzung von  
waldähnlichen Gehölzen zu schaffen.  

  
 Flächenaufteilung:       mind.  59 % Wald 

                        max.   32 % Brache 
                        max.    9 % teilversiegelte Wegefläche 

  
8.3 Lärmschutzwall entlang der A 44 (A 7) 
  
 Die festgesetzte Fläche (A 7) für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum  

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des  
Bundesimmissionsschutzgesetzes, gem. § 9 Abs. 1  Nr. 24 BauGB  
(Lärmschutzwall) ist gemäß den Festsetzungen des landschaftspflegerischen  
Fachbeitrages mit Bäumen und Gehölzen zu bepflanzen und mit wechselnden  
Böschungsneigungen auf der lärmabgewandten Seite zu gestalten. 

  
 Flächenaufteilung:       mind.  24 % Wald 

                        mind.  65 % Gehölze 
                        max.   11 % Brache 

  
8.4 Schutzwälle im Bereich der Sportanlagen (A 8) 
  
 Die festgesetzten Flächen (A 8) für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum  

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des  
Bundesimmissionsschutzgesetzes, gem. § 9 Abs. 1  Nr. 24 BauGB  
(Lärmschutzwall) sind gemäß den Festsetzungen des landschaftspflegerischen  
Fachbeitrages mit Bäumen und Gehölzen zu bepflanzen. 

  
 Flächenaufteilung:       mind.  78 % Gehölze 

                        max.   22 % Wildkrautfläche 
  
8.5 Innerört liche Grünverbindung, nördlicher Teil (A 9) 
  
 Die festgesetzte öffentliche Grünfläche (A 9), gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit  

der Zweckbestimmung "Parkanlage" ist gemäß den Festsetzungen des  
landschaftspflegerischen Fachbeitrages anteilig mit Gehölzen mit Kräutersaum  
anzupflanzen. Der nicht bepflanzte Teil ist zu einer Wildkrautflur zu entwickeln.  

  
 Flächenaufteilung:       mind.  37 % Gehölze 

                        max.   63 % Wildkrautfläche 
  
 Innerört liche Grünverbindung, südlicher Teil (A 10) 
  
 Die festgesetzte öffentliche Grünfläche (A 10), gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit  

der Zweckbestimmung "Parkanlage" ist gemäß den Festsetzungen des  
landschaftspflegerischen Fachbeitrages anteilig mit Gehölzen mit Kräutersaum  
anzupflanzen. Der nicht bepflanzte Teil ist zu einer Wildkrautflur zu entwickeln.  

  
 Flächenaufteilung:       mind.  26 % Gehölze 

                        max.   60 % Landschaftsrasen 
                        max.   14 % teilversiegelte Wegefläche 

  
8.6 Dorfp latz (A 11) 
  
 Die festgesetzte öffentliche Grünfläche (A 11), gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit  

der Zweckbestimmung "Parkanlage mit Kinderspielplatz" ist gemäß den  
Festsetzungen des landschaftspflegerischen Fachbeitrages als multifunktionale  
Grün- und Freifläche anzulegen.  

  
 Flächenaufteilung:       mind.  19 % Gehölze 

                        max.  70 % Landschaftsrasen 
                        max.  11 % teilversiegelte Wegefläche 

  
8.7 Kirchhof ( A 12 / A 13) 
  
 Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung  

"Kirchhof" ist eine Fläche vom ca. 1.800 m² als Parkanlage gemäß den  
Festsetzungen des landschaftspflegerischen Fachbeitrages zu gestalten.  

  
 Flächenaufteilung:       mind.  24 % Gehölze 

                        mind.  56 % Rasenfläche 
                        max.   20 % teilversiegelte Wegefläche   
Die übrige Fläche ist für die Kirchhofsnutzung vorzuhalten 

  
 Flächenaufteilung:       mind.  72 % Grabbepflanzungen 

                        max.   5 % Rasenfläche 
                        max.  23 % teilversiegelte Wegefläche 

  
8.8 Sportanlagen (A 14) 
  
 Die festgesetzte öffentliche Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit der  

Zweckbestimmung "Sportanlage" ist gemäß den Festsetzungen des  
landschaftspflegerischen Fachbeitrages anzulegen. 

  
 Flächenaufteilung:       mind.  69 % Rasen 

                        max.   31 % teilversiegelte Wegefläche 
  
8.9 Zeltp latz (A 15) 
  
 Die festgesetzte private Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit der  

Zweckbestimmung "Zeltplatz" ist gemäß den Festsetzungen des  
landschaftspflegerischen Fachbeitrages anteilig mit waldähnlichen Gehölzen zu  
bepflanzen.  
Innerhalb der festgesetzten Baufläche ist die Errichtung eines Pfadfinderheimes  
incl. Sanitäranlagen zulässig. 

  
 Die verbleibenden Flächen sind als Landschaftsrasenfläche anzulegen.  
 Flächenaufteilung:       mind.  41 % Wald 

                        mind.   7 % Gehölze 
                        max.   44 % Landschaftsrasen 
                        max.     8 % versiegelte Fläche 

  
8.10 Straßenbegleitgrün 
  
 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind Baumpflanzungen gemäß den  

Festsetzungen des Bebauungsplanes vorzunehmen. Der Standort der dargestellten  
Straßenbäume ist verschieblich. Die Anzahl der festgesetzten Bäume ist jedoch einzuhalten. 

  
 Die Baumscheiben sind mit Bodendeckern zu bepflanzen bzw. als Wildkraut- und  

Landschaftsrasenfläche anzulegen.  
  
 Auf den festgesetzten Parkplatz- und Stellplatzflächen ist je angefangene fünf  

Park-/Stellplätze ein großkroniger Baum zu pflanzen. 
  
8.11 Private Grünflächen 
  
3. förmliche 
Änderung 

Zu den ökologischen Ausgleichsflächen, den öffent lichen  
Grünflächen und zum Kirchhof hin dürfen die Grundstücke  
mit einem Sockel von max. 0,25 m über dem  
gewachsenen Boden enden.  

  
 Entlang den ökologischen Ausgleichsflächen, den öffentlichen Grünflächen und  

zum Kirchhof hin dürfen auf privaten Grundstücksflächen nur Einfriedungen  
errichtet werden, deren geschlossene Bauteile nicht mehr als 50 % der offenen  
Zwischenräume ausmachen.  

  
 Grundstücksgrenzen die den äußeren Rand des Siedlungsbereiches darstellen,  

müssen dauerhaft und lückenlos eingefriedigt werden. Am südöstlichen Ortsrand  
(nach Hackhausen hin) sind die Einfriedungen einzugrünen.  

  
 Einfriedungen zu den fußläufigen Verbindungen sind einzugrünen.  
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 Liste der hauptsächlich zu verwendenden Pflanzenarten 
  
 Verwendbar für Pflanzungen sowohl innerhalb des Planungsraumes  

als auch auf den Ausgleichsflächen 
  
 Bäume (Mindestqualität: Hochstamm, 3 x v. , STU 16 - 18 cm) 
 Acer pseudoplatanus      

Carpinus betulus          
Fagus silvatica            
Fraxinus excelsior         
Quercus petraea          
Quercus robur             
Sorbus aucuparia     

Bergahorn 
Hainbuche 
Rotbuche 
Esche 
Traubeneiche 
Stieleiche 
Vogelbeere 

 
 Sträucher (Mindestqualität: verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm ) 
 Acer campestre           

Cornus sanguinea          
Corylus avellana          
Crataegus monogyna       
Euonymus europaeus       
Ilex aquifolia              
Ligustrum vulgare         
Populus tremula           
Prunus spinosa            
Rhamnus frangula         
Rosa canina               
Salix caprea              
  

Feldahorn 
Hartriegel 
Hasel 
Weißdorn 
Pfaffenhütchen 
Stechpalme 
Liguster 
Zitterpappel 
Schlehe 
Faulbaum 
Hundsrose 
Salweide 
  

 Hecken (geschnitten)   
 Acer campestre           

Carpinus betulus          
Crataegus monogyna       
Fragus silvatica           
Ligstrum vulgare i. Sp.     
Taxus baccata            

    

Feldahorn 
Hainbuche, Weißbuche 
Weißdorn 
Rotbuche 
Liguster 
Eibe  
  

 Kletterpflanzen (zur Mauerbegrünung) selbstkletternd    
 Hedera i. Sp.                 

Hydrangea petiolaris          
Parthenocissus tricuspidata       

Efeu 
Kletterhortensie 
Wilder Wein   
  

 mit Kletterhilfe 
   
Clematis i. Sp.                 
Polygonum aubertu             
Wisteria sinensis               
 

mit Kletterhilfe 
   
Waldrebe 
Brautschleier 
Blauregen 

 
9. Hinweis 
  
9.1 Für den Sportbetrieb wird die Gemeinde die folgende  

Benutzungsverordnung erlassen: 
  
 - Meisterschaftsspielbetrieb an Sonntagen bis 4 Stunden außerhalb der Ruhezeit 

- Trainingsbetrieb an Werktagen bis maximal 21.00 Uhr. 
- Veranstaltungsbetrieb in der Turnhalle in Abhängigkeit der  
Ausbildung der Halle und des Raumschallpegels < 90 dB(A)  
nahezu uneingeschränkt. 

  
 Die bauliche Ausbildung der Turn- und Mehrzweckhalle ist gemäß den  

Empfehlungen der Schallimmissionsprognose vorzunehmen. Ein entsprechender  
Nachweis über die bauliche Ausbildung der Halle ist im  
Baugenehmigungsverfahren zu führen.  

  
 Die Schallimmissionsprognose (Nr. GJ/23/99/SL/09 vom 3.03.99)  

wurde vom Büro IBK-Kals, Herzogenrath angefertig t und liegt der  
Begründung des Bebauungsplanes als Anlage bei.  

  
9.2 Bodenverhältnisse 
  
 Gemäß der Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, Blatt L 4904, sind im  

gesamten Plangebiet Böden vorhanden, die humoses Bodenmaterial enthalten.  
  
 Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im  

allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die  
Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und  
Mächtigkeit, so daß selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese  
Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können.  

  
 Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 "Zusätzliche Belastung des  

Baugrundes" und der DIN 18196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für  
bautechnische Zwecke" sowie die  Bestimmungen der Bauordnung des Landes  
Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

        
 
B. 

 
Gestalterische Festsetzungen gemäß § 86 BauONW 

  
 Allgemein gelten die folgenden gestalterischen Festsetzungen 
  
1. Dächer  
  
 In der Bauzone „a" sind bei giebelständigen Gebäuden nur symmetrische Dächer zulässig. 
  
 Innerhalb der geschlossenen und abweichenden Bauweise sind nur Satteldächer  

mit e iner Dachneigung von 30°-45°zulässig.   
Die Baukörper der Anbauzone „b" können auch Pultdächer mit einer Neigung von  
20° bis 45° erhalten.  

  
4. förmliche 
Änderung 

Auf allen Gemeindebedarfsgrundstücken (Pfarr- und Gemeindezentren, Kirchen, Turn-   
und Mehrzweckhallen, Schulen) sind neben Satteldächern mit einer Dachneigung  
von 30 - 45 ° auch Flachdächer oder Pultdächer zulässig.  

  
 Krüppelwalmdächer sind zulässig, wenn die Dachneigung für alle Dachflächen  

jeweils einheitlich 40-45° beträgt und die Höhe der Abwalmung - in der  
senkrechten Projektion zur Wand gemessen - maximal 1/3 der Höhe des  
Giebeldreiecks ( = Differenz Firsthöhe - Traufhöhe ) beträgt. 

  
1. förmliche 
Änderung 

In den Bereichen mit offener Bauweise sind zusätzlich für die Bauzone „a" und  
„b" auch Walmdächer zulässig.  
Erkervorbauten dürfen grundsätzlich zu allen Seiten eine eigene Dachform entwickeln. 

  
1. förmliche 
Änderung 

Garagen dürfen Satteldächer, Walmdächer und Pultdächer bis 45° Neigung erhalten.  
Flachdächer dürfen sie dann erhalten, wenn ihre Außenwände im Material der  
Hauptbaukörper errichtet werden. Carports dürfen grundsätzlich Flachdächer erhalten.  

  
 In den Gebieten MI und MD  sind für gewerblich genutzte Gebäude auch  

Satteldächer mit einer Neigung ab 20° gestattet. 
 

4.Vereinfachte 
Änderung 

In dem Gebiet MD1 sind für die gewerblich genutzte Gebäude auch 
Satteldächer mit einer Neigung ab 10° gestattet. 
 

2. Dachgauben  
  
 Innerhalb der geschlossenen und abweichenden Bauweise sind nur  

Schleppdachgauben, Flachdachgauben sowie Satteldachgauben mit senkrechten  
seitlichen Wandabschlüssen zulässig. 

  
 Die Gesamtlänge der Dachgauben darf maximal 50% der jeweiligen Trauflänge betragen. 
  
 Zwischen zwei Dachgauben muß eine Dachfläche in einer Breite von mindestens  

1,0 m als Abstand verbleiben. Von den Giebelwänden müssen die Gauben einen  
Abstand von mindestens 1,50 m einhalten. 

  
 Der obere Anfallspunkt der Gaube muß mind. 0,80 m unterhalb des Firstes liegen. 
  
 Dachaufbauten die aus der Fassade entwickelt werden (Zwerchgiebel und Flachdach- 

gaube) dürfen in ihrer Summe max. 1/3 der Trauflänge des Hauptbaukörpers betragen.  
  
 Die Summe der einzelnen Dachaufbauten (Dachgaube und Zwerchgiebel) darf  

max. 50 % der Trauflänge betragen.   
  
 Bei einer Nutzung der Dachgeschosse über zwei Ebenen darf nur die untere Ebene  

mit Dachgauben versehen werden. 
Die obere Ebene kann Fenster im Giebel bzw. Dachflächenfenster erhalten. 

  
3. Dachüberstände 
  
 Der Dachüberstand darf einschließlich der Dachrinne an der Traufseite maximal  

1,0 m und am Ortgang 0,80 m betragen. 
  
 Ausgenommen von dieser Regelung sind Überdachungen von Balkonen, Terrassen  

und Eingängen.  
  
4. Giebelständige Baukörper 
  
 Giebelständige Baukörper dürfen maximal 11,0 m breit errichtet werden.  
  
5. Dachmaterialien 
  
 Die Dachflächen sind einheitlich in den Farbtönen anthrazitgrau, braun oder rot  

einzudecken.  
  
 Einrichtungen der Solartechnik sind zulässig. 
  
 Für die Dächer der Anbauzone „b" ist zusätzlich e ine Bedachung mit Glas, Gras  

und Zink zulässig.  
  
  
6. Fassadenmaterialien 
  

Als Fassadenmaterialien sind unzulässig: 
Kunststoff, Kupfer, Faserzement, Fliesen und Mosaik aus keramischen Material  
sowie mauerwerksimmitierende Verkleidungen.  

  
 Als Fassadenmaterialien sind unzulässig: 

Kunststoff, Kupfer, Faserzement, Fliesen und Mosaik aus keramischen Material  
sowie mauerwerksimmitierende Verkleidungen.  

  
 Ausnahmen für Einrichtungen der Solartechnik sind zulässig.  
  
7. Grenzfassade zum Nachbarn 
  
 Sofern nicht sichergestellt ist, daß im Falle einer Grenzbebauung an die an der  

Grenze errichtete Fassade angebaut wird, ist die Fassade im Material der übrigen  
Fassaden des Gebäudes zu gestalten. 

  
8. Vorgärten 
  
 Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. 
  
9. Einfriedungen 
  
 Mit Ausnahme der Bereiche, die aufgrund der Festsetzungen der abweichenden  

Bauweise mit Mauern oder Hecken geschlossen werden, dürfen Vorgärten zur  
öffentlichen Verkehrsfläche hin nur mit Mauern im Material der Hauptbaukörper,  
Holzzäunen, Metallgitterzäunen oder Hecken aus heimischen Gehölzen 

  
10. Werbeanlagen 
  
3. förmliche 
Änderung 

Werbeanlagen sind nur am einzelnen Betrieb und auf der überbaubaren  
Grundstücksfläche zulässig. 

  
 Hiervon ausgenommen sind Hinweisschilder entlang der Grundstückszufahrt. bzw.  

dem Zugang.  
Diese Hinweisschilder dürfen die Größe von 1,0 m² nicht  
überschreiten. Die Höhe einschließlich der Tragkonstruktion darf  
max.  3,0 m betragen. 

  
 Werbeanlagen auf den Dächern sind nicht zulässig. Weiterhin sind blinkende und  

sich bewegende Werbeanlagen nicht zulässig 
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VERFAHRENSVERMERKE  
4. SATZUNGSBESCHLUSS 
   
Der Rat der Gemeinde Jüchen hat nach Prüfung der fristgerecht vorgebrachten  
Anregungen, gem. §3 Abs.2 BauGB, in der Sitzung am  9.9.1999 
den Bebauungsplan (bestehend aus Offenlageexemplar und Beiblatt A) sowie   
die Begründung als Entscheidungsbegründung gem. §10 Abs.1 BauGB beschlossen. 
   
Das Satzungsexemplar besteht aus dem Offenlageplan (Blatt 1 + 2) in Ver-   
bindung mit dem Beiblatt A  - Ergänzung zur Offenlage - . 
   
Jüchen, den  29. September 1999 
     
  ..................................................................................... 
(Bürgermeister)   
  
Die im Beiblatt A farbig dargestellten Bereiche wurden gegenüber dem  
Offenlageexemplar geändert. 
 
Durch die Änderungen bzw. Ergänzungen wurden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Den von der Änderung oder Ergänzung betroffenen Bürgern wurde gemäß 
§ 13 Satz 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 
Frist gegeben. 
 
Jüchen, den  29. September 1999   
 
...................................................................................... 
(Bürgermeister) 
 

 
1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
   
Der Rat der Gemeinde Jüchen hat am  15.4.1999  gem. §2 Abs.1 
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. 
Dieser Beschluß wurde am  22.4.1999  ortsüblich bekanntgemacht. 
    
Jüchen, den  29. September 1999 
     
 ..................................................................................... 
(Gemeindedirektor)      
 
 
2.BÜRGERBETEILIGUNG UND BETEILIGUNG DER TRÄGER 
   ÖFFENTLICHER BELANGE 
   
Über die Ziele und Zwecke dieser Planung sind die Bürger gemäß §3 Abs.1  
BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung am  16.10.1997  in der Zeit vom  
16.10.1997  bis  15.12.1997  unterrichtet worden. 
Dabei wurde ihnen Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
    
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §4Abs.1 BauGB erfolgte in  
der Zeit vom  5.5.1998  bis einschließlich  12.6.1998 
   
Jüchen, den  29. September 1999 
     
  .......................................................................................................... 
(Gemeindedirektor) 
 
 
3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
   
Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am  15.4.1999  den Entwurf des  
Bebauungsplanes sowie die Entwurfbegründung und die  
öffentliche Auslegung gem. §3 Abs.2 BauGB beschlossen. 
      
Ort- und Dauer der öffentlichen Auslegung  wurden am  22.4.1999  
ortsüblich bekanntgemacht. 
       
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehöhörige Begründung haben gem.  
§3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom  3.5.1999  bis  3.6.1999 
einschließlich öffentlich ausgelegen. 
    
 Jüchen, den  29. September 1999 
       
...................................................................................... 
(Gemeindedirektor)     
 

 
5. INKRAFTTRETEN 
   
Der Bebauungsplan wurde aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Aus diesem Grunde bedarf es nach § 10 Abs. 2 BauGB keiner Genehmigung 
des Bebauungsplanes. 
Der Beschluß des Bebauungsplanes wurde am: .................................. 
ortsüblich bekanntgemacht. Mit der Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 . 
Jüchen, den ............... 
  
 ..................................................................................... 
(Bürgermeister)     
 

  
Hinweis: 
   
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Bodenfunde und -Befunde  
oder Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit sind  
fem. Gesetz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
   
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 (GV NW. S.226/SGV NW.  
224) dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn unmittelbar zu  
melden. 
   
Dessen Weisung für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 

 


